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1. Instanz

Aktenzeichen S 3 U 523/99
Datum 05.09.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 340/01
Datum 14.08.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 05.09.2001 wird
zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der am 1936 geborene KlÃ¤ger wurde wÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeit als
Baufachwerker am 24.03.1997 von einem Pkw angefahren.

Der Durchgangsarzt Prof.Dr.R. stellte am gleichen Tag eine GehirnerschÃ¼tterung
und vielfache Stammprellungen fest. Nach stationÃ¤rer Behandlung vom 24.03. bis
01.04.1997 teilte Prof. Dr.R. mit, es bestÃ¼nden unauffÃ¤llige VerhÃ¤ltnisse bei
deutlich gebessertem Allgemeinzustand. UnfallunabhÃ¤ngig gebe der KlÃ¤ger an,
er habe ein "kaputtes Kreuz". Am 28.04.1997 wies Prof.Dr.R. darauf hin, die
neurologischen Untersuchungen hÃ¤tten einen unauffÃ¤lligen Befund ergeben.
Beim KlÃ¤ger liege allerdings eine ausgeprÃ¤gte funktionelle Ã�berlagerung nach
Commotio cerebri, traumatischer Canalolithiasis und LWS-Prellung vor. Vom
29.04.1997 bis 06.06.1997 wurde der KlÃ¤ger in der Fachklinik fÃ¼r Physikalische
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Medizin I. stationÃ¤r behandelt. Der behandelnde Arzt fÃ¼hrte aus, als Unfallfolge
bestÃ¼nde ein organisches Psychosyndrom nach SchÃ¤delhirntrauma. Es zeige sich
ein im Wesentlichen pseudoneurasthenisches Zustandsbild mit Somatisierung,
zahlreichen KÃ¶rperbeschwerden und etwas hypochondrischen bzw. depressiven
Anteilen von starker Neigung zur dauerhaften Annahme einer Krankenrolle. Weiter
seien ein Diabetes mellitus mit HerzrhythmusstÃ¶rungen diagnostiziert worden.
Vom 24.09. bis 22.10.1997 wurde der KlÃ¤ger in der chirurgischen Klinik der
Unfallklinik M. stationÃ¤r behandelt. Eine kernspintomographische Untersuchung
des SchÃ¤dels zeigte keinerlei Hinweise auf verletzungsbedingte VerÃ¤nderungen.
UnfallunabhÃ¤ngig fand sich eine geringgradige, das alterentsprechende MaÃ�
Ã¼bersteigende Hirnathrophie. An der LendenwirbelsÃ¤ule waren insgesamt
mÃ¤Ã�ig degenerative VerÃ¤nderungen festzustellen. Die Canalolithiasis lieÃ�e sich
nicht mehr nachweisen. HerzrhythmusstÃ¶rungen kÃ¤men mÃ¶glicherweise als
Ursache fÃ¼r die SchwindelanfÃ¤lle in Betracht. In den verschiedenen
Fachgebieten hÃ¤tten keinerlei Unfallfolgen nachgewiesen werden kÃ¶nnen.

Der Hals-, Nasen-, Ohrenarzt Dr.F. fÃ¼hrte im Gutachten vom 24.11.1998 aus, bis
auf eine InnenohrhochtonschwerhÃ¶rigkeit bestÃ¼nde ein regelrechter
otoneurologischer Befund. Es sei der Eindruck einer erheblichen Aggravation
entstanden. Unfallfolgen lÃ¤gen nicht vor.

Der Arzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr.E. kam im Gutachten vom 16.12.1998
zu dem Ergebnis, bei deutlich demonstrativ wirkendem
Beschwerdeausdrucksverhalten fÃ¤nden sich keine eindeutig objektivierbaren
neurologischen AusfÃ¤lle. Ein posttraumatisch aufgetretener Lagerungsschwindel
lasse sich nicht mehr nachweisen. Bei Zustand nach Kontusion der
LendenwirbelsÃ¤ule und des Sacrums ergÃ¤ben sich keine Hinweise fÃ¼r eine
unfallbedingte Nervenwurzel- oder periphere NervenlÃ¤sion. Die unfallbedingte MdE
sei mit unter 10 v.H. zu bewerten.

Der Chirurg Dr.S. fÃ¼hrte im Gutachten vom 09.10.1998 zusammenfassend aus,
die vom KlÃ¤ger geklagten Beschwerden seien auf unfallfremde degenerative
VerÃ¤nderungen der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Unfallfolgen seien nicht feststellbar. Es sei eine Gesamt-MdE von unter 10 v.H.
gegeben.

Mit Bescheid vom 19.02.1999 lehnte die Beklagte einen Rentenanspruch wegen des
Arbeitsunfalles vom 24.03.1997 ab.

Den Widerspruch des KlÃ¤gers vom 08.03.1999, zu dessen BegrÃ¼ndung er darauf
hinwies, das Amt fÃ¼r Versorgung und FamilienfÃ¶rderung Augsburg habe einen
GdB von 30 festgestellt, wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom
25.11.1999 zurÃ¼ck. Die EinschÃ¤tzung des GdB im Versorgungsrecht erfolge nach
anderen Kriterien als die der MdE im Unfallversicherungsrecht. Hier seien nur die
Unfallfolgen zu berÃ¼cksichtigen.

Mit der Klage vom 27.12.1999 hat der KlÃ¤ger eingewandt, nicht berÃ¼cksichtigt
sei eine pseudoneurasthenische StÃ¶rung mit zunehmender WesensverÃ¤nderung.
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Auch seien sÃ¤mtliche VerÃ¤nderungen im Bereich der Brust- und
LendenwirbelsÃ¤ule auf den Unfall zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Nach Beiziehung von Unterlagen der behandelnden Ã�rzte Dr.D. und Dr.H. , eines
Berichtes der Klinik L. Ã¼ber ein Heilverfahren vom 28.04.1998 bis 19.05.1998 und
eines Berichtes des Zentralklinikums A. vom 14.03.2000 hat das SG den Arzt fÃ¼r
Psychiatrie Dr.S. zum Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ernannt.

Im Gutachten vom 06.12.2000 hat Dr.S. ausgefÃ¼hrt, relevante StÃ¶rungen auf
psychiatrischem Fachgebiet lÃ¤gen nicht vor. Die MdE liege derzeit unter 10 v.H.
BezÃ¼glich der vom KlÃ¤ger angegebenen Beschwerden wie
Schwindelerscheinungen, Brechreiz, Kopfschmerz und Schmerzen in der rechten
Schulter, WirbelsÃ¤ulenschmerzen und SchlafstÃ¶rungen sei ein neurologisches
Gutachten erforderlich.

Der vom SG zum Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ernannte Neurologe Dr. E. hat im
Gutachten vom 10.05.2001 eine SomatisierungsstÃ¶rung, Dysthymie, Zustand nach
Commotio cerebri und Polyneuropathie diagnostiziert. Objektivierbare
FunktionsstÃ¶rungen des Gleichgewichtsorgans oder des Bewegungsappartes
bestÃ¼nden nicht. Der KlÃ¤ger bewege sich sehr unterschiedlich fort. In der
Untersuchungssituation komme es zu sehr demonstrativem Verhalten; nach
Verlassen der Praxis gehe er sicher mit groÃ�en Schritten. Auch die hirnorganische
Ã�berprÃ¼fung sei unauffÃ¤llig verlaufen. Die geklagten
FunktionseinschrÃ¤nkungen bzw. LÃ¤hmungserscheinungen seien nicht
objektivierbar. Die elektrophysiologischen Zusatzuntersuchungen zur
Ã�berprÃ¼fung der Reizleitung der Nerven seien unauffÃ¤llig verlaufen, die
elektromyographische Untersuchung zur Ã�berprÃ¼fung eines Nervenschadens sei
negativ gewesen. Hinweise fÃ¼r eine NervenschÃ¤digung oder ein zentrales Defizit
hÃ¤tten sich nicht ergeben. Auf neurologischem Fachgebiet kÃ¶nne eine
unfallbedingte SchÃ¤digung nicht festgestellt werden.

Mit Urteil vom 05.09.2001 hat das SG die Klage abgewiesen. Der KlÃ¤ger habe bei
dem Arbeitsunfall eine GehirnerschÃ¼tterung sowie vielfache Stammprellungen
erlitten. Schon frÃ¼her habe er wiederholt an WirbelsÃ¤ulenbeschwerden sowie
Kopfschmerzen gelitten. Dies ergebe sich aus der Auskunft der
Innungskrankenkasse, die ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten wegen LWS-Syndrom,
Lumbago und Kopfschmerzen bestÃ¤tigt habe. Die jetzt angegebenen
gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen stÃ¼nden nicht in ursÃ¤chlichem
Zusammenhang mit dem Arbeitsunfall. Dr.S. habe auf psychiatrischem Fachgebiet
keine relevanten GesundheitsstÃ¶rungen feststellen kÃ¶nnen. Zwar biete der
KlÃ¤ger das Bild einer Dysthymia sowie einer SomatisierungsstÃ¶rung. Der
AusprÃ¤gungsgrad sei jedoch gering und hÃ¶chstens mit einer MdE in HÃ¶he von
unter 10 v.H. zu bewerten. Auch auf neurologischem Fachgebiet sei festgestellt,
dass die geklagten FunktionseinschrÃ¤nkungen bzw. LÃ¤hmungserscheinungen
ebensowie die vorgetragenen GleichgewichtsstÃ¶rungen nicht objektivierbar seien.

Mit der Berufung vom 24.10.2001 wendet sich der KlÃ¤ger gegen das Urteil.
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Der KlÃ¤ger stellt (sinngemÃ¤Ã�) den Antrag, das Urteil des Sozialgerichts
Augsburg vom 05.09.2001 aufzuheben und die Beklagte unter Aufhebung des
Bescheides vom 19.02.1999 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
25.11.1999 zu verurteilen, ihm wegen der Folgen des Arbeitsunfalles vom
24.03.1997 Unfallrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beteiligten sind mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren
einverstanden.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akte der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143 ff. SGG
zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht begrÃ¼ndet.

Von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde wird abgesehen, da die
Berufung aus den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung unbegrÃ¼ndet
zurÃ¼ckgewiesen wird (Â§ 153 Abs.2 SGG).

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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